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FÜNFTES KAPITEL

Rechtsmittel

ERSTER ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

Rechtsmittel und Rechtsmittelberechtigte
§283

(1) Rechtsmittel gegen gerichtliche Entscheidungen sind der Protest 
des Staatsanwalts, die Berufung des Angeklagten und die Beschwerde.

(2) Ein Irrtum in der Bezeichnung des Rechtsmittels hat keine nach
teiligen Folgen.

§284
(1) Für den Beschuldigten oder den Angeklagten kann auch der Ver

teidiger, jedoch nicht gegen dessen ausdrücklichen Willen, Rechtsmittel 
einlegen. Der Verteidiger eines jugendlichen Beschuldigten oder Ange
klagten hat das Recht, selbständig Rechtsmittel einzulegen.

(2) Der gesetzliche Vertreter eines Beschuldigten oder Angeklagten 
sowie die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten eines jugendlichen 
Beschuldigten oder Angeklagten können selbständig binnen der für den 
Beschuldigten oder Angeklagten geltenden Frist Rechtsmittel einlegen.

§285
Verbot der Straferhöhung

Ist ein Urteil nur zugunsten des Angeklagten angefochten worden, 
darf nicht auf eine schwerere Maßnahme der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit erkannt werden. Auch wenn das Rechtsmittel zuungunsten 
des Beschuldigten oder Angeklagten eingelegt wurde, kann das Gericht 
zu dessen Gunsten entscheiden.

§286
Rücknahme und Verzicht

(1) Auf ein Rechtsmittel kann verzichtet werden; ein Rechtsmittel 
kann zurückgenommen werden.

(2) Wird ein Rechtsmittel vor Ablauf der Frist zur Einlegung zurück
genommen, kann es nicht noch einmal eingelegt werden.

(3) Ein von dem Staatsanwalt zugunsten des Beschuldigten oder An
geklagten eingelegtes Rechtsmittel kann ohne dessen Zustimmung nicht 
zurückgenommen werden. Das gleiche gilt für die Rücknahme eines von 
den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten eingelegten Rechtsmit
tels. Handelt es sich um einen jugendlichen Angeklagten, ist auch die 
Zustimmung des Erziehungsberechtigten erforderlich.


